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» Die Reform des Stiftungszivilrechts wird sich in Summe bewähren.

» Das Ziel des Gesetzgebers, ein möglichst einheitliches Recht auf Bundesebene zu schaffen und möglichst 

viele Streitfragen/Unklarheiten zu klären, ist noch nicht ganz erreicht, aber ein gutes Stück der Wegstrecke ist 

geschafft.

» Die neuen §§ 80 f. des BGB enthalten weiterhin einige neue und alte Unklarheiten.

» Die Landesgesetzgeber haben sich den Vereinheitlichungszielen des Bundes bisher nur bedingt verpflichtet 

gefühlt.

» Es gibt bisher sowohl länderübergreifend als auch innerhalb der Bundesländer z. T. erheblich unterschiedliche 

Auslegungen und praktische Anwendungen des neuen BGB.

» Zumindest ein Teil der Stiftungsbehörden (z. B. NRW) arbeitet an einer aktuellen und später laufenden 

Vereinheitlichung der Anwendung des neuen Stiftungsrechts.

1. Stiftungsrechtsreform 
Bewertung aus ersten praktischen Erfahrungen
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2. Stiftungsrechtsreform
2.1 Wo stehen wir heute, am 24.10.2023?

4

01.07.2023
» Inkrafttreten Stiftungsrechtsreform ohne Stiftungsrechtsregistergesetze

„Automatische“ Nichtigkeit, abweichender Landesstiftungsgesetze

24.10.2023

» Nur 9 von 16 Landesstiftungsgesetzen sind überarbeitet oder neu gefasst

01.01.2025

» Evaluierung Stiftungszivilrecht*

01.01.2026

» Inkrafttreten Stiftungsrechtsregister (StiftRG und div. §§ BGB), Anmeldepflicht für 

Bestandsstiftungen bis 31.12.2026

01.01.2031

» Evaluierung Stiftungsregisterrecht (statt Befristung) „[…] Feststellung, ob das StR Teilnahme der Stiftungen 

am Rechtsverkehr erleichtert und die Transparenz über Stiftungen erhöht werden konnte“** -

„Das ist wichtig um zu sehen, inwieweit man die Anmeldepflichten weiter entbürokratisieren kann“* 
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*  vgl. Bericht Ausschuss Recht und Verb.schutz 23.06.2021, BT-Drs. 19/30938, IV.1.

** vgl. Regierungsentwurf Begründung 31.03.2021 VI.

01.01.2024
» Inkrafttreten Zuwendungsempfängerregister (§ 60 b AO) 

+ digitales Spendenbestätigungsverfahren



» Zur Erinnerung (Gesetzesbegründung vom 22.07.2021 zur Verschiebung des Inkrafttretens um ein Jahr auf 

zwei Jahre

» Von 16 Bundesländern haben bisher:

▪ 9 ihre StiftG mit Wirkung ab 01.07.2023 angepasst

▪ 5 immerhin vorgelegt (z. T. nur ReferentenE)

▪ 2 haben noch nichts vorgelegt

2. Stiftungsrechtsreform 
2.1 Stand 24.10.2023: Haben Länder ihre StiftG angepasst?
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» Ziel des Bundesgesetzgebers: Vereinheitlichung möglichst des gesamten materiellen Stiftungsrechts im BGB.

» Der Stiftungszivilrechtler sagt vielleicht: „Was interessieren mich die Landesstiftungsrechte, das 

materielle Recht des BGB ist bundesrechtlich abschließend und enthält nur an zwei Stellen 

Regelungsmöglichkeiten für die Länder: Öffnungsklausel zum vorübergehenden Vermögensverbrauch

§ 83c Abs. 3 BGB und kirchliche Stiftungen gem. § 88 BGB.“

» Die Stiftung/das Stiftungsorgan fragt z. B.: Wie sind meine konkreten Pflichten (Was muss ich wann 

erledigen)?

» Unterschiede je nach LStiftG z. B.:

▪ Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung ja/ nein

▪ Unterschiedliche Fristen für Einreichung Jahresrechnungen

▪ Genehmigungs- oder Anzeigevorbehalte ja/ nein

▪ Usw. 

2. Stiftungsrechtsreform Stand 24.10.2023
2.1 Stand 24.10.2023: Haben Länder ihre StiftG angepasst?
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2. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
2.2 Landesstiftungsgesetze Unterschiede z. B.
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Keine gesetzlichen Vorgaben



2. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
2.2 Landesstiftungsgesetze Unterschiede
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.1 Beispiel: „Mehr“ oder „Weniger“ Haftung?
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» Haftungsmaßstab ab 01.07.2023» Haftungsmaßstab bis 30.06.2023

Frage 1: Haftungsverschärfung gegenüber § 276 BGB oder faktisch wie bisher?       



Frage 2: Gleiche gesetzliche Begriffe oder Unterschiede → z. B. bisherige Rechtsprechung

AktG, GmbHG usw. analog auf BGB anwendbar oder nicht?

» § 84 Abs. 2 Satz 2 BGB: „….Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers..“

» HGB § 347 Abs. 1: „…Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes …“

» AktG § 93 Abs. 1 Satz 1: „..Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters...“

» GmbHG § 43 Abs. 1 Satz 1: „…Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes …“

» GenG § 34 Abs. 1 Satz 1: „…Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters einer Genossenschaft …

→ Evtl. ausdrückliche Satzungsregelung, z. B. § 84 a Abs.1 Satz 2, § 84 a Abs. 3 BGB

3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.1 Beispiel: „Mehr“ oder „Weniger“ Haftung?
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.2 Beispiel: Gibt es 2, 3 oder 4 Arten von Stiftungsvermögen?

11

Sonstiges Vermögen

» (Im Stiftungsgeschäft) 

gewidmet und ausdrücklich 

nicht Grundstockvermögen –

§ 83 b Abs. 3

» Noch nicht verbrauchte 

Erträgnisse

» Endgültig voll- oder 

teilverbrauchbares

Vermögen –

§ 83 b Abs.1 Satz 2, § 83 c 

Abs. 2 Satz 2 

» usw.w

Grundstockvermögen

» (Im Stiftungsgeschäft) 

gewidmet –

§ 83 b Abs. 1 Ziff. 1

» Nachträgliche Zustiftungen

(durch Stiftende oder 

Dritte) –

§ 83 b Abs. 1 Ziff. 2

» Von der Stiftung bestimmt 

(= von Stiftungsorganen 

umgewidmetes sonstiges 

Vermögen) –

§ 83 b Abs. 1 Ziff. 3

» Vorübergehend 

verbrauchbar –

83 c Abs. 2

Stiftungs-

vermögen 

=

Grundstock-

vermögen

Sonstiges 

Vermögen
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.2 Beispiel: Gibt es 2, 3 oder 4 Arten von Stiftungsvermögen?
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Grundstockvermögen Verbrauchbares sonstiges Vermögen

Verbrauchspflichtiges sonstiges 

Vermögen

So z. B. Roth, Stiftungsrechtsreform: Neuerungen, Herausforderungen und ungelöste 

Probleme, Vortrag 17.10.2023

Stiftungs-

vermögen



3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.2 Beispiel: Gibt es 2, 3 oder 4 Arten von Stiftungsvermögen?
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Grundstockvermögen KANN-verbrauchbares sonstiges 

Vermögen 

SOLL-verbrauchsbares sonstiges 

Vermögen

MUSS-verbrauchspflichtiges

sonstiges Vermögen 

So z. B. Burgard, Die Verwaltung und Erhaltung

des Stiftungsvermögens nach neuem Recht, ZStV 2023, 159

Stiftungs-

vermögen



» Praktische Bedeutung/Folgefragen, z. B.:

▪ Muss für jeden einzelnen Gegenstand des Stiftungsvermögens Zugehörigkeit dokumentiert werden 

(z. B. DepotNr. xxx = Grundstockvermögen, DepotNr. y1 Sonstiges Vermögen MUSS-Verbrauch Depot 

Nr. y2 SOLL-Verbrauch, DepotNr. Y3 KANN-Verbrauch?) (Fragestellung z. B. bei Burgard (vorherige 

Folie)).

▪ Unterschiedliche Rechenwerke für Stiftungs- und für Steuerzwecke?

▪ Was sagen Stiftungsbehörden und die Finanzverwaltung?

3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.2 Beispiel: Gibt es 2, 3 oder 4 Arten von Stiftungsvermögen?
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.3 Beispiel: Stiftervorgaben zu Satzungsänderungen

15

§ 85 

Abs. 1 

§ 85 Abs. 2

§ 85 Abs. 3

§ 85 Abs. 4

Zweckänderungen

Änderung prägender Satzungsbestimmungen

Änderung sonstiger Satzungsbestimmungen

Satzungsänderungskonzepte nach Stifterwillen
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BGB

24.10.2023



3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.3 Beispiel: Stiftervorgaben zu Satzungsänderungen
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Satzungsregelung? Wie genau?



▪ Aufzählung der änderbaren Satzungsbestimmungen („§ … Abs. ..“)

▪ Beschreibung (…Bestimmungen zur Art und Weise der 

Zweckverwirklichung, der Vermögensverwaltung …)

▪ ...

Wie konkret müssen Vorgaben der Stiftenden an Stiftungsorgane sein?

▪ Reicht z. B. Verweis aus (… sämtliche o. g. Satzungsbestimmungen können 

die Stiftungsorgane ändern, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient, 

§ 85 Abs. 3 BGB ..) 

▪ Sind gesonderte Leitlinien und Verweise erforderlich + je wichtiger die 

Änderung, desto genauere Leitlinien (vgl. Begründung Regierungsentwurf 

31.03.2021, BT-Drucksache 19/28173) 

» Ausmaß:

» Inhalt:

3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.3 Beispiel: Stiftervorgaben zu Satzungsänderungen
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.4 Beispiel: Satzungsanpassungen nachholbar?

18PKF Fasselt Partnerschaft mbB - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ Steuerberatungsgesellschaft ∙ Rechtsanwälte 24.10.2023

Stiftungsorgane sollten zeigen können, dass sie den Übergangszeitraum genutzt und geprüft 

haben, ob 

» es in „ihrer“ Stiftungssatzung Anpassungsbedarf gibt oder nicht und ob

» dies ggf. vor oder nach dem 1.07.2023 erfolgen sollte.

EMPFEHLUNG

Stand Stiftungsforum 18.10.2022:



3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.4 Beispiel: Satzungsanpassungen nachholbar?
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» Der Gesetzgeber hat u. a. gerade dafür die lange Übergangsfrist vorgesehen.

» Der Gesetzgeber erlaubt Satzungsänderungen (Gesetzesänderung = wesentliche Änderung der 

Verhältnisse).

» Möglicherweise könnte sich auch die Chance* zu anderen Anpassungen bieten.

WEIL

*Beachte: Aber auch nicht mehr als die Chance

Stand Stiftungsforum 18.10.2022:



Tendenzen 2023

» Viele Stiftungen haben im Übergangszeitraum Ihre Satzungen auf Änderungsbedarf hinterfragt 

(unterschiedlich intensiv).

» Einige haben daraus Änderungsbedarfe abgeleitet und bis 30.06.2023 beschlossen.

» Es gibt aktuell einen Genehmigungsrückstau bei nicht wenigen Stiftungsbehörden. D. h. Satzungsänderungen 

sind beschlossen, aber noch nicht genehmigt („Änderungen auf dem Weg“).

Folgefrage: Ist Änderungsmaßstab neues oder altes Recht? Z. B. § 5 StifG NRW „wesentliche/  

unwesentliche Änderung“ oder nach § 85 Abs. 1 bis 3 BGB (immer Genehmigung erforderlich, 

„Pyramide“)

» Es wird auch jetzt noch Fälle geben, in denen sich Bedarfe (oder sogar Erfordernisse) zur Anpassung von 

Satzungen an das Stiftungszivilrecht und die LStG ab 01.07.2023 zeigen könnten.

Folgefrage: Fortgeltender erhöhter Gestaltungsspielraum (Chance) bis einschließlich 

1. Satzungsänderung nach dem 30.06.2023 oder ausschließlich Anwendung § 85 BGB + evtl. 

bisherige Satzungsregelung zu Änderungen?

3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.4 Beispiel: Satzungsanpassungen nachholbar?
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3. Aktuelle Diskussionspunkte zu Einzelthemen
3.4 Beispiel: Satzungsanpassungen nachholbar?
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» „Versuch macht klug“ → Falls sich z. B. durch die aktuellen Diskussionen zu Einzelfragen der 

Stiftungsrechtsreform jetzt noch Bedarfe für Änderungen für Ihre Stiftung ergeben, die nach allgemeinen 

Regeln (§ 85 BGB) oder nach Ihrer Satzung nicht ohne weiteres genehmigungsfähig sind, kann* die 

Argumentation: „Stiftungsrechtsreform ist eine wesentliche Änderung der Verhältnisse“ auch jetzt noch 

erfolgversprechend sein.

» Diese Chance besteht nur für die 1. Satzungsänderung nach dem 30.06.2023. M. a. W.: Die nächste 

Satzungsänderung sollte „besonders gut sitzen“.

EMPFEHLUNG 24.10.2023

(*lediglich Chance, regional unterschiedlich)



4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024?
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4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024
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4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024
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§ 60 b AO-E



Ziele des Gesetzgebers (vgl. z. B. Entwurf Wachstumschancengesetz, Seite 180, Begründung zu 

Änderung § 60 b) gegenüber Fassung gem. Jahressteuergesetz 2021)

» Sämtliche (inländische und ausländische) steuerbegünstigte Zuwendungsempfänger sollen zentral beim

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfasst werden.

» Register soll öffentlich einsehbar sein.

» Zwingende Voraussetzung für das geplante digitale Spendenabzugsverfahren.

» Änderungen § 60 b AO sollen u.a. Zweifelsfragen beseitigen, die sich aus der technischen Umsetzung bisher 

ergeben haben.

» Sämtliche Daten sollen ausschließlich und automatisch von den Finanzämtern usw. an BZSt übermittelt 

werden.

» Neue Ausnahme (§ 60 b Abs. 5 AO-E): Änderungen Bankverbindungen → Direktanträge.

4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024
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Gibt es aktuell Handlungsbedarf für Stiftungen:

» Alles soll vorerst automatisch gehen → Keine Handlungspflicht für Stiftungen.

» Aber: Wegen automatischer Datenübernahme sicherstellen, dass alle veränderlichen Daten aktuell sind 

(z. B. Änderungen von Anschrift/Bankverbindungen seit letzter Abgabe der 3-Jahres-Erklärung zur 

Gemeinnützigkeit oder Jahressteuererklärung).

4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024
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Aktueller Stand (vgl. z. B. Entwurf Wachstumschancengesetz, S. 180):

» „Da auf das Zuwendungsempfängerregister zukünftig ein digitales Spendenabzugsverfahren aufgebaut 

werden soll ……..“

» Mit anderen Worten: Erst einmal bleibt noch alles wie es ist, oder (nächste Folie):

4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
4.1 Zuwendungsempfängerregister ab 01.01.2024
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4. Aktuelle Themen zur Gemeinnützigkeit
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§ 60 b AO wird kommen, aber 

jedenfalls ab 1.01.2024 noch 

nicht „mit Leben gefüllt sein“*

*Hinweis: Normative Kraft des Faktischen ist hier nicht im rechtlichen Sinne von Jellinek, sondern im 

übertragenen Sinne gemeint

„Wir bleiben dran ….“
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Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Was ist ESG?1



ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) –
Maßstab für unternehmerische Nachhaltigkeit
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Woher kommt das verstärkte Interesse an 
ESG-Themen?
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» EU sieht sich den Klimazielen der 

UN-Agenda 2030 (SDGs) verpflichtet 

und erkennt die Wesentlichkeit einer 

nachhaltigen und ressourcen-

schonenderen Wirtschaft an. 

» Dem europäischen Finanzsystem kommt 

bei der Erreichung dieser Ziele eine 

Schlüsselrolle zu.

» Den Rahmen dafür bildet der 

Europäische Green Deal. 

» Die Berücksichtigung von Umwelt-, 

sozialen und Unternehmensführungs-

aspekten in die Entscheidungen von 

Finanzakteuren gewinnt an Bedeutung. 



Hohe 

Wichtige Begrifflichkeiten

34

Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 

2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen. Der Vorläufer ist die NFRD, die 

seit 2017 für kapitalmarktorientierte 

Unternehmen anzuwenden ist. 

CSRD

EU-

Taxo-

nomie

VO

ESRSDie ESRS (European Sustainability Reporting 

Standards) wurden im Auftrag der EU-Kommission 

zur Konkretisierung der Berichtsanforderungen 

durch die CSRD entwickelt. Hierbei handelt es sich 

um die sektorübergreifenden Standards zu 

allgemeinen Angaben der Berichterstattung (bspw. 

zum Geschäftsmodell und zur Unternehmens-

strategie) und zu den Themenbereichen Umwelt, 

Soziales und Governance.

SDG
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Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals) der 

Vereinten Nationen sollen einen sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Rahmen für 

eine nachhaltige Zukunft vorgeben, welcher 

sich an alle Länder weltweit richtet.

ESG

Umwelt, 

Soziales und 

Unternehmens-

führung Unternehmen, die zur Erstellung einer 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, 

müssen in diesen Bericht drei fest definierte  

Kennzahlen aufnehmen. Diese zeigen in einem 

standardisierten Vergleich zu anderen 

Unternehmen, ob das Unternehmen 

ökologisch nachhaltig wirtschaftet. Die Vorgaben 

zur Ermittlung ergeben sich aus der EU-Taxonomie 

Verordnung. 

.



Ziele für nachhaltige Entwicklung 
17 Sustainable Development Goals der United Nations
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Anwenderkreis und rechtlicher 

Rahmen der Nachhaltigkeits-

berichterstattung

2



Wer soll zukünftig verpflichtet sein?
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Kapitalmarkt-

orientierte 

Unternehmen

Große 

Gesellschaft/ 

Große Gruppen

Bilanzsumme: > 20 Mio. EUR

Umsatzerlöse: > 40 Mio. EUR

Mitarbeiter: > 250

» 2 von 3 Kriterien 

ausreichend!

» Kriterien müssen an den 

Abschlussstichtagen von 

zwei aufeinanderfolgenden 

Geschäftsjahren vorliegen!
Wie große 

Kapital-

gesellschaften 

zu 

behandelnde 

Gesellschaften

Ca. 15.000 berichtspflichtige 

Unternehmen in Deutschland

Durch Fiktion zusätzlich 

deutliche Erweiterung des 

Anwenderkreises

Gesellschaften oder juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, 

die nach Verordnung, Satzung 

oder Gesellschaftsvertrag wie 

große Kapitalgesellschaften 

Rechnung legen müssen, sind 

nach Auffassung des ÖFA 

ebenfalls verpflichtet.

24.10.202324.10.2023



» Erhöhung der Transparenz ggü. Stakeholdern und dadurch Stärkung 

des Vertrauens sowie Verbesserung des Unternehmensimages

» Wirkung auf kommunale Anteilseigner/Politik: Unterstützung und 

Förderung des politischen Kernanliegens „Klimaschutz“ und 

mehrschichtiger „Nachhaltigkeit“

» Wettbewerbsvorteile: ESG-Kriterien haben einen immer größeren 

Einfluss auf die Entscheidungen von Stakeholdern, z. B. im 

Zusammenhang mit der Mitarbeitergewinnung sowie der 

Kundenbindung

» Unter Umständen künftig Vergünstigungen bei der Fremdfinanzierung

» Effizienzsteigerung und Zukunftsorientierung durch Formulierung und 

Dokumentation der Ziele, Strategien und Fortschritte

» Verbessertes Risikomanagement durch Identifikation und Bewertung 

der Umwelt- und Sozialrisiken

Ergänzender Nutzen einer (freiwilligen) 
Nachhaltigkeitsberichterstattung
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ESG

Umwelt

Unternehmens-

führungSoziales

24.10.2023



Neue Berichtspflichten
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» Wesentliche Änderungen aufgrund der CSRD

▪ Konkrete Berichtspflichten zu Umwelt-, Sozial- und Governancefaktoren (ESG)

▪ Doppelte Wesentlichkeit (Outside-in und Inside-out Perspektive)

▪ Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette (zukünftig auch 

EU-Lieferkettengesetz „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“)

▪ Konkretisierung der Berichtsinhalte durch einheitliche Standards (EFRAG)

» Anwendung der EU-Taxonomie-Verordnung

» Pflichtbestandteil des (Konzern-)Lageberichts

» Prüfungspflicht zunächst mit begrenzter Sicherheit 

(limited assurance – Prüferische Durchsicht) und später mit hinreichender 

Sicherheit (reasonable assurance – Abschlussprüfung)

ESG

Umwelt

Unternehmens-

führungSoziales



Berichtsrahmen in der EU 
Überblick über die Standards

40

ESRS E1 – Klimawandel

ESRS E2 – Umweltverschmutzung

ESRS E5 – Ressourcennutzung und 

Kreislaufwirtschaft

ESRS E3 – Wasser- und Meeresressourcen

ESRS E4 – Biologische Vielfalt und 

Ökosysteme
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Übergreifende Standards

ESRS 1 – Allgemeine Bestimmungen ESRS 2 – Allgemeine Angaben 

Themenspezifische Standards

Umwelt Soziales Governance

ESRS S1 – Eigene Belegschaft

ESRS S2 – Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette

ESRS S3 – Betroffene Gemeinschaften

ESRS S4 – Verbraucher und Endnutzer

ESRS G1 – Unternehmenspolitik

1. Unternehmensführung 2. Strategie
3. Auswirkungen, 

Chancen und Risiken
4. Metriken und Ziele

24.10.2023



Thema Unterthema Unter-Unterthemen

Eigene 

Belegschaft

Arbeitsbedingungen

Sichere Beschäftigung

Arbeitszeit

Angemessene Entlohnung

Sozialer Dialog

Vereinigungsfreiheit, Existenz von Betriebsräten und Rechte der Arbeitnehmer auf Information, Anhörung und Mitbestimmung

Tarifverhandlungen, einschließlich der Quote der durch Tarifverträge abgedeckten Arbeitskräften

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Gesundheitsschutz und Sicherheit

Gleichbehandlung 

und 

Chancengleichheit 

für alle

Gleichstellung der Geschlechter sowie gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Schulungen und Kompetenzentwicklung

Beschäftigung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Maßnahmen gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz

Vielfalt

Sonstige 

arbeitsbezogene 

Rechte

Kinderarbeit

Zwangsarbeit

Angemessene Unterbringung

Datenschutz

Beispiel der Unterthemen im Standard 
ESRS S1 – Eigene Belegschaft
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Was heißt das konkret für die betroffenen 
Unternehmen?
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Stakeholderbefragung 

und 

Wesentlichkeitsanalyse

KPIs festlegen

Einrichten/Umstellen 

notwendiger Prozesse

Klärung der  

Verantwortlichkeiten

Sammlung/Messung 

der notwendigen 

Datenpunkte

Anforderungen aus 

der EU-Taxonomie 

Verordnung umsetzen

Berichterstattung
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Nachhaltigkeit?
… das können wir schon lange

STIFTUNGSFORUM RHEIN-RUHR, 24. OKTOBER 2023

RALPH VAN KERKOM

© Simon Menges



Nachhaltigkeit
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Begriff

Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, das 
darauf abzielt, die Bedürfnisse 
der Gegenwart zu befriedigen, 

ohne die Möglichkeiten 
zukünftiger Generationen oder 
die Regenerationsfähigkeit der 

natürlichen Systeme zu 
beeinträchtigen. 

Nachhaltigkeit hat drei 
Dimensionen: wirtschaftlich 

effizient, sozial gerecht, 
ökologisch tragfähig. 

24.10.2023



Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit
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… das können wir schon lange
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Förderung der Allgemeinheit nach 
§ 52 Abgabenordnung
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» Wissenschaft und Forschung

» Religion

» Öffentliches Gesundheitswesen und öffentliche Gesundheitspflege

» Jugend- und Altenhilfe

» Kunst und Kultur

» Denkmalschutz und Denkmalpflege

» Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe

» Naturschutz und Landschaftspflege, einschließlich Klimaschutz, 

Küstenschutz und Hochwasserschutz

» Wohlfahrtswesen

» Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge, 

Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 

Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte, 

Hilfe für Opfer von Straftaten; Andenken an Verfolgte, Kriegs- und 

Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste, Förderung 

der Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität 

oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden

» Rettung aus Lebensgefahr

» Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie Unfallverhütung

» internationale Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens

Förderung von
» Tierschutz

» Entwicklungszusammenarbeit

» Verbraucherberatung und Verbraucherschutz

» Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene

» Gleichberechtigung von Frauen und Männern

» Schutz von Ehe und Familie

» Kriminalprävention

» Sport

» Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung;

» Tierzucht, Pflanzenzucht, Kleingärtnerei, traditionelles Brauchtum 

einschließlich Karneval, Fastnacht und Fasching, Soldaten- und 

Reservistenbetreuung, Amateurfunk, Freifunk, Modellflug und Hundesport

» Demokratisches Staatswesen im Geltungsbereich dieses Gesetzes; nicht 

Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art 

verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind

» Bürgerschaftliches Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 

kirchlicher Zwecke

» Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Unterhaltung von Gedenkstätten 

für nichtbestattungspflichtige Kinder und Föten



Schnittmengen zwischen § 52 AO und EU-Standards
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ESRS 2 E2 Umweltverschmutzung

Bewältigung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 

Chancen im Zusammenhang mit Umweltschutz

Abdeckung in folgenden Bereichen in Bezug auf die 

eigene Geschäftstätigkeit und innerhalb der 

Wertschöpfungskette:

» Minderung negativer Auswirkungen in Bezug auf Luft-, 

Wasser- und Bodenverschmutzung einschließlich 

Prävention und Kontrolle

» Ersetzen und Minimieren der Verwendung von 

problematischen Substanzen und schrittweises Auslaufen von 

besonders bedenklichen Substanzen

» Vermeidung von Zwischenfällen und Notfallsituationen sowie 

deren Kontrolle und Begrenzung von Auswirkungen auf 

Menschen und die Umwelt



Schnittmengen zwischen § 52 AO und EU-Standards
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ESRS 2 E4 Biodiversität & Ökosysteme

Identifizierung von Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken und 

Chancen und Offenlegung über Standorte in oder in der Nähe von 

Naturschutzgebieten oder anderen biodiversitäts-sensiblen 

Regionen, und ob und wie die Geschäftsaktivitäten eine negative 

Auswirkung auf die Biodiversität an diesen Standorten haben.

Offenlegung der Policies und Richtlinien des Unternehmens um 

Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken und Chancen, die für 

Biodiversität relevant sind, zu managen.

In diesem Datenpunkt soll das Unternehmen alle Aktivitäten und 

Maßnahmen beschreiben, die zur Erreichung der Biodiversitätsziele 

führen. Die Maßnahmen müssen Bezug zu der 

Abhilfemaßnahmenhierarchie haben (Vermeidung, Minimierung, 

Wiederherstellung und Kompensation/Offsets).Und wenn 

Biodiversitäts-Kompensationsprojekte umgesetzt werden, muss 

auch dies angegeben werden.



Schnittmengen zwischen § 52 AO und EU-Standards
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ESRS S1 – Eigene Belegschaft



Motivation zur Kooperation 
aus Unternehmenssicht
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Pflicht                                                   

Kapitalmarkt-

orientierte 

Unternehmen

Große 

Gesellschaft/ 

Große Gruppen

Erhöhung der Transparenz

Förderung des politischen Kernanliegens

„Klimaschutz“

Wettbewerbsvorteile: Mitarbeitergewinnung / 

Kundenbindung 

Vergünstigungen bei der Fremdfinanzierung

Effizienzsteigerung / Zukunftsorientierung

Verbessertes Risikomanagement

Wie große 

Kapital-

gesellschaften zu 

behandelnde 

Gesellschaften

Kür



Motivation zur Kooperation 
aus Stiftungssicht
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HANIEL STIFTUNG
Mit Werten wirken. 

Homepage:
www.haniel-stiftung.de



• McCloy Programm

• Haniel-Stipendienprogramm

• LeseAdler und SchreibFüchse

• Kernprojekt Bildung als Chance

• Aletta Haniel Programm

ENKELFÄHIGES UNTERNEHMERTUM
Zukunft verantwortlich gestalten.

BILDUNG ALS CHANCE 
Perspektiven schaffen.



• seit 1983 
• bis zu sechs Stipendien jährlich
• Studium im Bereich Public Policy und 

Public Administration an der Harvard 
Kennedy School in den USA

• Ziel: Führungskräfte von morgen 
prägen; transatlantische Verständigung 
sowie Aufbau eines starken 
Alumninetzwerks

HANIEL-STIPENDIENPROGRAMM MCCLOY PROGRAMM

• seit 1991
• bis zu neun Stipendien jährlich
• Studium mit Wirtschaftsbezug an 

verschiedenen internationalen Top-
Universitäten

• Praktikum in Wirtschaftsunternehmen
• Ziel: Führungskräfte von morgen 

prägen, die sich für enkelfähige 
Themen stark machen



Impulsvortrag „Was bringt mir das?
Wie können Stiftungen von den neuen Regelungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung profitieren?

STIFTUNGSFORUM RHEIN-RUHR, 24. OKTOBER 2023

RAINER CECH

© Simon Menges



Relevanz der Nachhaltigkeitsberichterstattung für 
Stiftungen und andere NPO?
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… im Allgemeinen?

» Der Grundsatz „Tue Gutes und 

Rede darüber“ gewinnt im 

Hinblick auf die Förderung der 

Nachhaltigkeitsziele (SDG bzw. 

ESG) im Bereich der 

gewerblichen Wirtschaft an 

Bedeutung

» Welche Auswirkungen ergeben 

sich hieraus auf die 

Zusammenarbeit und die 

Aufgabenverteilung zwischen 

gewerblicher Wirtschaft und 

NPO?

… für die eigene Tätigkeit?

» Verpflichtende oder freiwillige 

Nachhaltigkeitsberichter-

stattung über die eigene 

Stiftungstätigkeit

» Im Bereich der Vermögens-

verwaltung; Beachtung von 

SDG/ESG-Zielen bei der 

Geldanlage (Stichwort: Anlage-

richtlinie), bei Immobilienanlagen, 

Impact Investments etc.

» Im Bereich von Zweckbetrieben

(Betrieb von Pflegeheimen, 

Werkstätten, Beschäftigungs-

gesellschaften etc.)

… für Kooperationen zwischen 

NPO und gewerblicher Wirtschaft?

» Der Katalog von SDG/ESG-Zielen 

weist Schnittmengen mit dem 

Katalog der gemeinnützigen 

Zwecke (§§ 52, 53 AO) auf.

» Inwieweit können Unternehmen 

bei der Erreichung ihrer 

Nachhaltigkeitsziele von NPO 

unterstützt werden?

» Ergeben sich neue 

Finanzierungsquellen für die 

Tätigkeit von NPO?



Neue Chancen für die Kooperation zwischen NPO 
und gewerblicher Wirtschaft?
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Die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen

E

E

E

EE

G

E E ES

SSSS S

S

GG

G

Environment

Social

Governance

… und der EU

S



Neue Chancen für Kooperationen
Beispiele anhand veröffentlichter Nachhaltigkeitsberichte
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Neue Chancen für Kooperationen
Beispiele anhand veröffentlichter Nachhaltigkeitsberichte
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Neue Chancen für Kooperationen
Beispiele anhand veröffentlichter Nachhaltigkeitsberichte
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© Simon Menges

Wir freuen uns auf 
Ihre Sicht der Dinge!
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Im

Impulsvortrag „Was muss ich beachten?“ 
Nachhaltigkeitskooperationen aus Sicht der Stiftungsbehörden 
und der Finanzverwaltung

STIFTUNGSFORUM RHEIN-RUHR, 24. OKTOBER 2023

DR. FRANZ SCHULTE

© Simon Menges



Wo stehen wir gerade:

» 1. Nachhaltigkeit, was ist das?: Ariane Büchtmann

» 2. Überschneidungen zwischen Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gemeinnützigkeit: Ralph van Kerkom

» 3. Relevanz für die eigene Stiftungstätigkeit: Rupert Antes

» 4. Relevanz für Kooperationen zwischen NPO und gewerblicher Wirtschaft: Rainer Cech

» Bleibt die Frage: 

» 5. Einordnung, insbesondere von 3. und 4. aus der stiftungs- und steuerrechtlichen Sicht

Impuls: Was muss ich beachten?
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Stiftungsrechtliche (sehr grobe) „Daumenregel“: „Jede Maßnahme (z. B. Einnahmen/Ausgaben/ 

Verzicht auf Einnahmen), muss entweder 

(1) dem Stiftungszweck dienen oder 

(2) der Finanzierung 

(a) der Zweckerfüllung oder 

(b) des Erhalts des Grundstockvermögens.“

→ Anwendungsbeispiel (nächste Folien):

Impuls: Was muss ich beachten?
Sicht der Stiftungsbehörden

24.10.2023PKF Fasselt Partnerschaft mbB - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ Steuerberatungsgesellschaft ∙ Rechtsanwälte 69

Erfüllung 

der 

Stiftungszwecke

Finanzierung 

von 

Zweckerfüllung 

und 

Vermögens-

erhalt



Impuls: Was muss ich beachten?
Beispiel: Vermögensanlage aus Sicht der Stiftungsbehörden
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Beachtung SDG/ESG Ziele bei der Vermögensanlage (Anwendung „Daumenregel“):

1. Nachhaltige Vermögensanlagen mit marktadäquaten Renditeerwartungen sind stiftungsrechtlich stets 

unproblematisch.

2. Nachhaltige Vermögensanlagen, die sich unter die eigenen Stiftungszwecke subsumieren lassen 

(z. B. Umweltschutzstiftung investiert in „Nachhaltigkeitswald-Anteile“), sind stiftungsrechtlich stets 

unproblematisch.

3. Nachhaltige Vermögensanlagen außerhalb der eigenen Satzungszwecke (z. B. Kunst- und Kulturstiftung 

investiert in „Nachhaltigkeitswald-Anteile“) sind stiftungsrechtlich dann problematisch, wenn die 

Renditeerwartungen geringer sind als bei anderen Vermögensanlagemöglichkeiten.

4. ….

Impuls: Was muss ich beachten?
Beispiel: Vermögensanlage aus Sicht der Stiftungsbehörden
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Steuerliche/ gemeinnützigkeitsrechtliche (sehr grobe) „Daumenregel“: „Jede Maßnahme 

(z. B. Einnahmen/ Ausgaben/ Verzicht auf Einnahmen) muss einer der vier Sphären zugeordnet 

werden.“

→ Anwendungsbeispiel (nächste Folien):

Impuls: Was muss ich beachten?
Sicht der Finanzbehörden
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Ideeller Bereich
(steuerbegünstigt)

Zweckbetrieb
(steuerbegünstigt)

Wirtschaftlicher 

Geschäfts-

betrieb
(steuerpflichtig)

Vermögens-

verwaltung
(steuerbegünstigt)



Impuls: Was muss ich beachten?
Beispiel: Zuordnung aus Sicht der Finanzbehörden
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Impuls: Was muss ich beachten?
Beispiel: Zuordnung aus Sicht der Finanzbehörden
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UNENTGELTLICH

» z. B. Ausbildung von 

„Nachhaltigkeitsbotschaftern“ für

Klimafragen durch Umwelt-

schutzstiftung

ENTGELTLICH/TEILENTGELTLICH

» z. B. Ausbildung von 

„Nachhaltigkeitsbotschaftern“ für

Klimafragen durch Umweltschutzstiftung

ENTGELTLICH

» z. B. Strategieberatung 

zur Gewinnerzielung 

Ideeller Bereich
(steuerbegünstigt)

Zweckbetrieb
(steuerbegünstigt)

Wirtschaftlicher 

Geschäfts-

betrieb
(steuerpflichtig)

Vermögens-

verwaltung
(steuerbegünstigt)

24.10.2023



Wir freuen uns auf 
Ihre Sicht der Dinge!

© Simon Menges
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